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§ 61 KflG Aufzeichnungspflicht
 KflG - Kraftfahrliniengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

§ 61.

Jeder selbstständige Kraftfahrer hat Aufzeichnungen über die von ihm geleistete Arbeitszeit zu führen und diese

mindestens 2 Jahre lang aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen sind der Behörde nach Au1orderung lückenlos und

geordnet nach Datum zur Verfügung zu stellen.

In Kraft seit 14.02.2013 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kflg/paragraf/61
file:///

	§ 61 KflG Aufzeichnungspflicht
	KflG - Kraftfahrliniengesetz


